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SPRECH- UND SERVICEZEITEN 

E-Mail gemeinde@roden.de Homepage www.Roden.de 
Bürgermeister Albert 

  09396/993977   0175/7268342 
Rathaus Roden 
Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr;  09396/349  
Rathaus Ansbach:  
Dienstag: 17.00 - 19.00 Uhr ;  
  09396/865  Fax 09396/993380 
Bauhof R. Volkert, Vorarbeiter  0170 3862247 
Bauhof H. Pfeufer   0152 09569242 
Bauhof F. Nätscher   0160 94473670 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld: 
E-Mail:    info@vgem-marktheidenfeld.de 
Internet: www.vgem-marktheidenfeld.de  
Montag – Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr 
Montag u. Dienstag: 13.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag: 13.00 – 17.30 Uhr 
  09391/6007-0  Fax 09391/6007-66 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen werden 
durch Aushang in den gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in Roden 
am Rathaus und in Ansbach am Dorfgemeinschaftshaus bekannt ge-
macht. Die Sitzungsniederschriften können im Rathaus und im Internet 
unter http://www.Roden.de in der Rubrik Gemeinderatssitzungen einge-
sehen werden. 

Müllabfuhr (s. Abfallkalender des Landkreises oder 
Infotelefon  09353/793-777 bzw. -0) 
Abfuhr Restmüll: Dienstag ungerade Kalenderwoche 
Abfuhr Biomüll: Dienstag gerade Kalenderwoche 
Abfuhr DSD/gelbe Säcke:  12.08.2021 
Abfuhr „Blaue Papiertonne“:  17.08.2021 
Sperrmüllabfuhr: 2 x pro Jahr auf Bestellung 
 

Erdaushubdeponie Roden:  
Anlieferung nach Bedarf unter Aufsicht eines Gemeinde-
arbeiters 
Containerstandorte, Altglas – Weißblech 
Roden, Oberdorfstraße u. Ansbach, Friedhof 
 

Problemabfallsammelstelle 
Kreismülldeponie, Karlstadt,  
Am Hammersteig 7A,  
Mo – Fr. von 08.30 – 12.00 Uhr und 12:45 – 16:00 Uhr 
 

Wertstoffhöfe, Tel. 09391/8674: 
Marktheidenfeld, (Bauschuttdeponie, bei Eichenfürst) 
Öffnungszeiten 01.04.2021 – 31.10.2021 
Mo. / Fr. 10.00 – 12.00 Uhr Di., 13.00 – 15.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 12.00 Uhr 
Schotterwerk Schebler, Karbach (Bauschutt) 
Anlieferung während der Öffnungszeiten  
Urspringen, Richtung Steinfeld (Am Mehlenweg) 
Samstag 9.00 – 11.00 Uhr 

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde 

RODEN 
(Gemeindeteile Roden und Ansbach) 

Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft  

Marktheidenfeld 
Nr. 07/2021 23.07.2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notrufnummer Arzt:   116 117 
Notrufnummer Rettungsdienst:    112 
Notrufnummer Polizei                    110  
Sperr- Notruf                                   116 116  
(für Medien wie Kredit- oder EC-Karten) 
Apotheke Notdienst aktuell unter: 
www.aponet.de 
 

Sirenenprobealarm 
jeden 1. Samstag im Monat, 12.30 Uhr 
Mobilitätszentrale Main-Spessart 
Fahrplan- und Fahrpreisauskunft über alle Bus- 
strecken in Main-Spessart,  
Bestellung der RUF-BUSSE  0931 36886 886 
Mo.-Fr.9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 18 Uhr 

Inhaltsverzeichnis: 
 

 
Aus der öffentl. Sitzung vom 12.07.2021 
Gemeindeinformationen: 
Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts 
Info Sprechtag Deutsche Rentenversicherung 
Hinweis Bolzplatz 
Hinweis Spielplatz/Kindergartenspielplatz 
Obstbaumversteigerung 
Poolbefüllung 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
 
Sonstige Informationen / Anlagen 
 
Übungen der Bundeswehr 
JHV Garten- u. Verschönerungsverein Ansbach 
JHV FFW Ansbach 
Sommerfreizeiten der SJG 
Info Gestaltung des Dorfplatzes Ansbach 
Spendenlauf mit Typisierungsaktion 
Gedankenweg Greußenheim/Besinnungsweg  
Retzbach – Frauenkreis Birkenfeld 
Gottesdienstordnungen 
Werbung 
 
 



AUS DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG DES GEMEINDERATS  
AM 12.07.2021 

 
 

 
TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift der vorhergehenden Sitzung 

 
Jedem Gemeinderat wurde kurz nach der letzten Sitzung eine Niederschrift über den öffentli-
chen Teil der Sitzung per Mail zugestellt, zudem ist die Niederschrift im Ratsinformationssystem 
für den Gemeinderat einsehbar. 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift über die vorhergehende Gemeinderatssitzung, öffentlicher Teil, wird vom  
Gemeinderat anerkannt und genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 8  Nein 0  Anwesend 8   
 
 
TOP  2 Haushaltsplanung Kindergarten Cyriakusverein Roden e. V. 

 
Die Gemeinde Roden hat zum 01.01.2021 mit dem Cyriakusverein Roden e. V eine Vereinba-
rung über den Betrieb der Kindertageseinrichtung in Roden abgeschlossen.  
 
Diese Vereinbarung beinhaltet nach §2 (1) die Vorlage des Betriebsaufwands und die Vorlage 
des genehmigten Haushaltsplans.  
 
Mit Schreiben vom 16.4.2021 legt der Cyriakusverein die erforderlichen Unterlagen vor. 
 
Die Ansätze wurden von der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld überprüft. Sie stimmen 
mit den Vorgaben der Vereinbarung überein.  
 
Das Defizit für das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich 11.433,31 € betragen.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Roden hat Kenntnis von der Jahresrechnung 2020, vom Haushaltsplan 2021, 
sowie der Erläuterung zum Haushaltsplan 2021. Auf dieser Grundlage wird die Übernahme des 
Defizits in Aussicht gestellt.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 8  Nein 0  Anwesend 8   
 
 
TOP  3 Ansbach, An der Zehntkufe: Antrag auf Tempo 30 
 
Ein Anwohner Straße „An der Zehntkufe“ stellt den Antrag, in dieser Straße eine Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 km/h einzurichten. 
 
Anmerkung der Gemeinde - Auszug aus der StVO § 45 Absatz 1c: 
(1c) 1Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner innerhalb geschlossener Ortschaften, insbe-
sondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte so-
wie hohem Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an. 2Die 
Zonen-Anordnung darf sich weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen) noch auf weitere Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) erstrecken. 3Sie darf nur 
Straßen ohne Lichtzeichen geregelte Kreuzungen oder Einmündungen, Fahrstreifenbegrenzun-
gen (Zeichen 295), Leitlinien (Zeichen 340) und benutzungspflichtige Radwege (Zeichen 237, 
240, 241 oder Zeichen 295 in Verbindung mit Zeichen 237) umfassen. 4An Kreuzungen und 
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Einmündungen innerhalb der Zone muss grundsätzlich die Vorfahrtregel nach § 8 Absatz 1 Satz 
1 ("rechts vor links") gelten. 5Abweichend von Satz 3 bleiben vor dem 1. November 2000 ange-
ordnete Tempo 30-Zonen mit Lichtzeichenanlagen zum Schutz der Fußgänger zulässig. 
 
Ergebnis: 
Der Gemeinderat sieht aktuell kein Handlungsbedarf zur Ausweisung von Tempo 30 Zonen im 
Ortsgebiet. Stattdessen soll im Mitteilungsblatt an die Vernunft der Autofahrer appelliert werden. 
Bei Auffälligkeiten können sich die Bürger gerne an den BGM wenden, die entsprechenden 
Fahrer werden dann direkt angesprochen. 
 
 
TOP  4 Ansbach: Dorfplatz 

 
Das Thema Dorfplatz Ansbach soll erneut aufgegriffen werden. 
 
Es besteht die Überlegung, die Pläne der LWG-Studenten aus 2019/2020 der Ortsbevölkerung 
nochmals zugänglich zu machen – entweder als Dateien auf der Homepage, oder als ausge-
druckte Pläne im Dorfgemeinschaftshaus aufzuhängen. 
 
Ergebnis: 
Die Pläne sollen an einem noch festzulegenden Termin im Dorfgemeinschaftshaus ausgehängt 
werden. Dann wird durch die Bevölkerung eine Vorauswahl mittels Punkte-Verfahren getroffen 
werden. 
 
Es soll ein Arbeitskreis aus max. 10 Personen gebildet werden, ca. die Hälfte des Gremiums 
soll aus dem Gemeinderat kommen, der Rest aus der Bevölkerung bzw. Mitglieder der Ortsver-
eine. Interessierte Einwohner und Gemeinderäte sollen sich beim Bürgermeister melden, wenn 
sich mehr Personen als erforderlich für die Arbeitsgruppe bewerben, wird per Los entschieden. 
Die Ausschreibung soll im nächsten Mitteilungsblatt erfolgen. 
 
Wenn möglich, werden die Pläne zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde Roden veröffent-
licht.  
 
 
TOP  5 Grundstücksangelegenheiten 

 

TOP  5.1 
Roden: Bauantrag für ein Gartenhaus  
Bauort: Fl. Nr. 1300/19, Ahornweg 2, Gemarkung Roden 

 
Der o.g. Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft und wird dem Gemeinderat zur Stellung-
nahme nach Art. 64 Abs. 1 BayBO vorgelegt. Dabei wurde Folgendes festgestellt: 
 

 Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB) der Gemarkung Roden. Das Vor-
haben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauwei-
se und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt. 

 
 Die Unterschriften der Nachbarn sind vollständig.  

 
Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zum Neubau eines Pultdach Gartenhauses in Holzbauweise, Bauort: Fl. 
Nr. 1300/19, Ahornweg 2, Gemarkung Roden werden keine Einwendungen vorgebracht. Das 
Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 8  Nein 0  Anwesend 8   
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TOP  6 Informationen und Anfragen 
  
TOP  6.1 Schlussrechnungen Baumaßnahme Dorfstraße 

 
Die Summe der Schlussrechnungen der Baumaßnahme Dorfstraße wurden ermittelt. 
 
Es ergeben sich folgende Summen: 
 
Schlussrechnungssumme: 1.065.711,19 € (netto)     /  1.249.282,47 € (brutto) 
Vgl. Auftragssumme:  1.122.117,18 € (netto)     / 1.335.319,45 € (brutto) 
 
  
TOP  6.2 Plakatwand 

 
Zuhörer Kurt Pfeufer stellte kürzlich fest, dass die Plakatwand noch nicht wieder aufgestellt ist. 
BGM Albert verspricht, sich darum zu kümmern. 
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GEMEINDEINFORMATIONEN 

 
Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts in 
beiden Ortsteilen 
 
Die Gemeinde bittet alle Bürger, sich im Ort an 
die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. 
Es wurden bereits Anträge von Bürgern auf 
Tempo 30 – Begrenzung in den Nebenstraßen 
gestellt. 
Der Gemeinderat hat beschlossen, zunächst 
keine Geschwindigkeitsbegrenzung anzuord-
nen und stattdessen an die Vernunft der Auto-
fahrer zu appellieren. 
Um also weitere Konsequenzen zu vermeiden, 
bitten wir Euch um Rücksichtnahme und um 
langsames Fahren. 
 
Werden entsprechende Personen vermehrt 
auffällig, werden diese direkt vom Bürgermeis-
ter angesprochen. 
 
 
Sprechtag der Deutschen Renten-
versicherung Nordbayern 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im 
Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 Auskunfts- und  
Beratungstermine an. 
 
Wir bitten Sie, Termine vormittags unter  
Angabe der Versicherungsnummer,  
Tel. 09391/6007-106 zu vereinbaren. 
 
Bitte bringen Sie zur Beratung Ihre Ausweis-
papiere mit. Auskünfte für eine andere Person 
kann nur bei Vorlage einer Vollmacht erteilt 
werden. 
 
 
Bolzplatz 
 
Liebe Eltern, 
 
bitte weist Eure Kinder darauf hin, die neu an-
geschafften Fussballtore am Bolzplatz nicht 
zum Klettern zu benutzen, um Schäden zu 
vermeiden.  
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spielplatz / Kindergartenspielplatz 
 
Liebe Eltern, 
 
bitte weist Eure Kinder ebenfalls darauf hin, 
dass die Spielgeräte am Kindergarten- 
Spielplatz Eigentum des Kindergartens sind.  
Es wurde bereits mehrfach festgestellt, 
dass Kinder über den Zaun klettern und Gerät-
schaften vom Kindergartenspielplatz 
holen. 
 
Danke! 
 
 
Obstbaumversteigerung 
 
Interessenten für Obst zur Most- und/oder 
Saftherstellung können sich gerne bei  
der Gemeinde in den Amtsstunden oder per 
Email unter gemeinde@roden.de melden.  
 
 
Poolbefüllung 
 
Wenn Pools befüllt werden, bitte unbedingt  
vorab eine Info an die Gemeinde geben. 
Ein erhöhter Tageswasserverbrauch in der 
Gemeinde führt sonst zu Vermutungen von 
Rohrbrüchen etc. 
 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 

Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde 
erscheint voraussichtlich in der 33. Kalender-
woche 2021. Gewünschte Veröffentlichungen 
sind bis spätestens Mittwoch, 11.08.2021 an 
die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
zu mailen. E-Mail: amtsblatt.roden@vgem-
marktheidenfeld.de 
 
 
 

GEMEINDE RODEN 
 

A l b e r t 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 


